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 JUSLINE Entscheidung

 Veröffentlicht am 21.07.1987

Norm

StGB §109

Rechtssatz

Drohung mit Gewalt im Sinn des § 109 Abs 1 StGB ist schon dann gegeben, wenn der Täter jemandem, der ihm den

Eintritt verwehren will, ankündigt, er werde sich unter Einsatz physischer Gewalt durch eine Sachbeschädigung Zugang

zur Wohnung verschaffen.
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